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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

§ 16. (1) Arbeitgeber haben Aufzeichnungen zu führen § 16. (1) Arbeitgeber haben Aufzeichnungen zu führen 
 1. über alle tödlichen Arbeitsunfälle,  1. über alle tödlichen Arbeitsunfälle, 
 2. über alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung eines Arbeitnehmers mit 

einem Arbeitsausfall von mehr als drei Kalendertagen zur Folge haben, 
und 

 2. über alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung eines Arbeitnehmers mit 
einem Arbeitsausfall von mehr als drei Kalendertagen zur Folge haben. 

 3. über alle Ereignisse, die beinahe zu einem tödlichen oder schweren 
Arbeitsunfall geführt hätten und die gemäß § 15 Abs. 5 gemeldet wurden. 

 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Nichtraucherschutz Nichtraucher/innenschutz 

§ 30. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß Nichtraucher vor den 
Einwirkungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz geschützt sind, soweit dies nach 
der Art des Betriebes möglich ist. 

§ 30. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass nicht rauchende 
Arbeitnehmer/innen vor den Einwirkungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz 
geschützt sind, soweit dies nach der Art des Betriebes möglich ist. 

(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher gemeinsam 
in einem Büroraum oder einem vergleichbaren Arbeitsraum arbeiten müssen, der 
nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, ist das Rauchen am Arbeitsplatz 
verboten. 

(2) In Arbeitsstätten in Gebäuden ist das Rauchen für Arbeitgeber/innen 
und Arbeitnehmer/innen verboten, sofern Nichtraucher/innen und 
Raucher/innen in der Arbeitsstätte beschäftigt werden. 

(3) Durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen ist dafür 
zu sorgen, daß in den Aufenthaltsräumen und Bereitschaftsräumen Nichtraucher 
vor den Einwirkungen von Tabakrauch geschützt sind. 

(3) Ist eine ausreichende Zahl von Räumlichkeiten in der Arbeitsstätte 
vorhanden, kann der/die Arbeitgeber/in abweichend von Abs. 2 einzelne Räume 
einrichten, in denen das Rauchen gestattet ist, sofern es sich nicht um 
Arbeitsräume handelt und gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in die 
mit Rauchverbot belegten Bereiche der Arbeitsstätte dringt und das 
Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Aufenthalts-, Bereitschafts-, 
Sanitäts- und Umkleideräume dürfen nicht als Raucher/innenräume eingerichtet 
werden. 

(4) In Sanitätsräumen und Umkleideräumen ist das Rauchen verboten.  
 (4) Abs. 1 bis 3 gelten auch für die Verwendung von verwandten 

Erzeugnissen und Wasserpfeifen im Sinn des Tabak- und Nichtraucherinnen- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bzw. Nichtraucherschutzgesetzes – TNRSG, BGBl. Nr. 431/1995. 

 Elektronische Übermittlung von Befund samt Beurteilung 
 § 52a. Die Übermittlung nach § 52 Z 5 ASchG kann auch elektronisch 

erfolgen. Dies dient dem Zweck der Erfassung und der erleichterten Prüfung 
von Befund und Beurteilung im Sinn des § 53. Die Arbeitsinspektion hat den 
elektronischen Befund samt Beurteilung 10 Jahre lang ab dem Zeitpunkt der 
Übermittlung aufzubewahren und mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres zu 
löschen. In Einzelfällen kann die Aufbewahrungsfrist auf Grund einer 
arbeitsmedizinischen Begründung verlängert werden. Der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt, durch Verordnung die 
näheren Bestimmungen betreffend die Verfahren zur Einbringung der Daten 
sowie Datensicherheitsmaßnahmen festzulegen. 

Ermächtigung der Ärzte Ermächtigte Ärzte und Ärztinnen 
§ 56. (1) Eignungs- und Folgeuntersuchungen sind von hiezu ermächtigten 

Ärzten durchzuführen und zu beurteilen. 
§ 56. (1) Eignungs- und Folgeuntersuchungen sind von ermächtigten 

Ärzten und Ärztinnen durchzuführen und zu beurteilen. 
(2) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz zu erteilen, wenn der Arzt die Bestätigung erbringt, daß er 
eine der jeweiligen Untersuchung entsprechende Ausbildung absolviert hat und 
nachweist, daß er 

Ein Arzt/Eine Ärztin gilt als ermächtigt, wenn folgende Voraussetzungen 
vorliegen und eine Eintragung in die Liste nach Abs. 6 erfolgt ist: 

 1. zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des 
Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt ist und eine vom 
Bundesminister für Gesundheit anerkannte arbeitsmedizinische 
Ausbildung gemäß § 38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert hat, 

 1. Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im 
Sinne des Ärztegesetzes 1998 – ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, 

  2. Abschluss einer von dem/der Bundesminister/in für Gesundheit 
anerkannten arbeitsmedizinischen Ausbildung gemäß § 38 des 
Ärztegesetzes 1998, 

 2. diepersönliche Qualifikation sowie die sachlichen Voraussetzungen für 
die Durchführung der jeweiligen Untersuchung zur Gänze selbst erfüllt 
oder 

 3. apparative Ausstattung um die Untersuchungen durchführen zu können, 
wobei zu Teilbereichen der jeweiligen Untersuchung auch andere 
Ärzte/Ärztinnen oder geeignete Labors mit apparativer Ausstattung für 
die Durchführung der Untersuchungen herangezogen werden können. 

 3. zu Teilbereichen der jeweiligen Untersuchung andere Ärzte oder 
geeignete Labors heranzieht, die diese Voraussetzungen erfüllen. 

 

 (2) Der Arzt/Die Ärztin hat dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu melden: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1. vor der erstmaligen Durchführung der jeweiligen Untersuchung: 

Genaue Angabe der Arbeitsstoffe oder Einwirkungen, für die die 
Untersuchung durchgeführt werden soll, Name, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse samt schriftlicher Nachweise über das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1, 

  2. allfällige Änderungen der Angaben nach Z 1 sowie Voraussetzungen 
nach Abs. 1, 

  3. die Einstellung der jeweiligen Untersuchung oder der Tätigkeit. 
(3) Die Ermächtigung kann unter der Auflage erteilt werden, daß der Arzt 

die Untersuchungen einer regelmäßigen Qualitätssicherung unterziehen läßt, 
sofern dies zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Untersuchungen und 
Beurteilungen erforderlich ist. 

 

(4) Vor Erteilung einer Ermächtigung zur Durchführung von 
Untersuchungen, die zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung für die 
Ausübung von Tätigkeiten dienen, die eine Berufskrankheit verursachen können, 
ist die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zu hören. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
auf Grund der Meldung nach Abs. 2 Z 1 zu überprüfen, ob die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 vorliegen. Der Allgemeinen Unfallversicherung ist Gelegenheit zu 
geben, im Rahmen der Überprüfung Stellung zu nehmen, wenn es sich um 
Untersuchungen handelt, die zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung für 
die Ausübung von Tätigkeiten dienen, die eine Berufskrankheit verursachen 
können. 

(5) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu widerrufen, wenn 

 

 1. die Untersuchung oder die Auswertung der Ergebnisse mangelhaft 
vorgenommen wurde, insbesondere gegen die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Durchführung von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen verstoßen wurde, oder 

 

 2. die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung nicht mehr 
vorliegen oder Auflagen, unter denen die Ermächtigung erteilt wurde, 
nicht eingehalten werden. 

 

(5a) Die Ermächtigung erlischt, wenn der/die Ermächtigte innerhalb der 
letzten fünf Jahre keine entsprechenden Untersuchungen vorgenommen hat. 

 

(6) Abs. 1 bis 5 gilt auch für wiederkehrende Untersuchungen der 
Hörfähigkeit und für sonstige besondere Untersuchungen, sofern nach der Art 
der Untersuchung für deren Durchführung eine besondere persönliche 
Qualifikation oder besondere sachliche Voraussetzungen erforderlich sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Ermächtigte Ärzte/Ärztinnen müssen die Untersuchungen einer 

regelmäßigen Qualitätssicherung, die den neuesten Erkenntnissen auf dem 
Gebiet der Arbeitsmedizin entspricht, unterziehen. Sie müssen den Ärzten und 
Ärztinnen der Arbeitsinspektion auf Verlangen Einsicht in die Unterlagen zur 
Qualitätssicherung und zur für die Untersuchungen einschlägigen Fortbildung 
nach § 49 des Ärztegesetzes 1998 gewähren oder Kopien dieser Unterlagen 
übermitteln sowie Auskünfte dazu erteilen. 

 (5) Abs. 4 gilt auch für andere Ärzte/Ärztinnen und Labors nach Abs. 1 Z 3. 
(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat jährlich 
eine Liste der ermächtigten Ärzte zu erstellen und im Internet zu veröffentlichen. 
Diese Liste hat zu enthalten: Namen, Anschrift und Telefonnummer der Ärzte 
sowie die Art der Untersuchung, für die eine Ermächtigung vorliegt 

(6) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
eine Liste der ermächtigten Ärzte und Ärztinnen zu erstellen und regelmäßig zu 
aktualisieren sowie im Internet zu veröffentlichen. Diese Liste hat zu enthalten: 
Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse der Ärzte/Ärztinnen sowie 
die Art der Untersuchung, auf die sich die Eintragung in die Liste bezieht. In 
diese Liste sind alle Ärzte und Ärztinnen aufzunehmen, bei denen die 
Überprüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, dass sie die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 erfüllen. Ergibt die Überprüfung, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 
nicht erfüllt sind, ist der Arzt/die Ärztin zur Behebung der Mängel schriftlich 
aufzufordern. Werden die Voraussetzungen nach Abs. 1 weiterhin nicht erfüllt, 
hat keine Aufnahme in die Liste zu erfolgen. Auf Antrag des Arztes/der Ärztin ist 
dies mit Bescheid festzustellen. 

 (7) Ein Arzt/Eine Ärztin ist von der Liste nach Abs. 6 zu streichen, wenn 
  1. die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr vorliegen oder 
  2. gegen die für ermächtigte Ärzte/Ärztinnen geltenden Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes oder der Verordnung über die 
Gesundheitsüberwachung verstoßen wurde oder 

  3. innerhalb der letzten fünf Jahre keine entsprechende Untersuchung 
vorgenommen wurde. 

. Vor der Streichung ist dem Arzt/der Ärztin Gelegenheit zu geben, Stellung zu 
nehmen. Auf Antrag des Arztes/der Ärztin ist mit Bescheid festzustellen, dass die 
Voraussetzungen für eine Streichung vorliegen. 

§ 62. (1) bis (6) … § 62. (1) bis (6) … 
(7) Arbeitgeber haben ein Verzeichnis jener Arbeitnehmer zu führen, die 

Tätigkeiten im Sinne des Abs. 2 bis 5, ausgenommen das Führen von Kranen und 
Staplern, durchführen. Dieses Verzeichnis muß auch Angaben über den Nachweis 

(7) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf dem aktuellen Stand 
zu halten. 

§ 77. ..: § 77. ..: 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 4a. die Überprüfung und Anpassung der nach den 

Arbeitnehmerschutzvorschriften erforderlichen Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen samt 
Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

 4a. die nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften erforderliche Ermittlung 
und Beurteilung der Gefahren und Festlegung von Maßnahmen samt 
Dokumentation im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument sowie 
deren Überprüfung und Anpassung, 

 5. bis 8. …  5. bis 8. … 
§ 77a. (1) …. § 77a. (1) …. 
(2) Regelmäßige Begehungen haben mindestens in den in Z 1 und 2 

genannten Zeitabständen sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft als auch durch 
einen Arbeitsmediziner, nach Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen. Diese 
Begehungen haben sich auf die Aufgaben der Präventivfachkräfte gemäß § 76 
Abs. 1 und 3 und § 81 Abs. 1 und 3 in der Arbeitsstätte, einschließlich aller 
dazugehörigen Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen, zu beziehen: 

(2) Regelmäßige Begehungen haben mindestens in den in Z 1, 1a und 2 
genannten Zeitabständen sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft als auch durch 
einen Arbeitsmediziner, nach Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen. Diese 
Begehungen haben sich auf die Aufgaben der Präventivfachkräfte gemäß § 76 
Abs. 1 und 3 und § 81 Abs. 1 und 3 in der Arbeitsstätte, einschließlich aller 
dazugehörigen Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen, zu beziehen: 

 1. in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Arbeitnehmern: mindestens einmal in zwei 
Kalenderjahren, 

 1. in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Arbeitnehmern: mindestens einmal in 
zwei Kalenderjahren, 

  1a. in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Arbeitnehmern, in denen nur 
Büroarbeitsplätze sowie Arbeitsplätze mit Büroarbeitsplätzen 
vergleichbaren Gefährdungen und Belastungen eingerichtet sind: 
mindestens einmal in drei Kalenderjahren, 

 2. in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Arbeitnehmern: mindestens einmal im 
Kalenderjahr. 

 2. in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Arbeitnehmern: mindestens einmal im 
Kalenderjahr. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
§ 78a. (1) Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung 

der Arbeitnehmer in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern hat der 
zuständige Träger der Unfallversicherung Präventionszentren einzurichten. 
Diesen Präventionszentren müssen Sicherheitsfachkräfte mit den Fachkenntnissen 
nach § 74 und Arbeitsmediziner mit der Ausbildung nach § 79 Abs. 2, das 
erforderliche Fach- und Hilfspersonal und die zur arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Betreuung erforderlichen Einrichtungen, Geräte und Mittel 
zur Verfügung stehen. Der zuständige Träger der Unfallversicherung hat sich 
dabei vorrangig externer Präventivfachkräfte und sicherheitstechnischer und 

§ 78a. (1) Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung 
der Arbeitnehmer in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern hat der 
zuständige Träger der Unfallversicherung Präventionszentren einzurichten. 
Diesen Präventionszentren müssen Sicherheitsfachkräfte mit den 
Fachkenntnissen nach § 74 und Arbeitsmediziner mit der Ausbildung nach § 79 
Abs. 2, das erforderliche Fach- und Hilfspersonal und die zur 
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung erforderlichen 
Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung stehen. Der zuständige Träger 
der Unfallversicherung kann sich dabei externer Präventivfachkräfte und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
arbeitsmedizinischer Zentren zu bedienen, die die Betreuungsleistungen in seinem 
Auftrag zu erbringen haben. 

sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Zentren bedienen, die die 
Betreuungsleistungen in seinem Auftrag zu erbringen haben. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
§ 82. … § 82. … 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 4a. die Überprüfung und Anpassung der nach den 

Arbeitnehmerschutzvorschriften erforderlichen Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen samt 
Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

 4a. die nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften erforderliche Ermittlung 
und Beurteilung der Gefahren und Festlegung von Maßnahmen samt 
Dokumentation im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument sowie 
deren Überprüfung und Anpassung, 

 5. bis 10. …  5. bis 10. … 
§ 99. … § 99. … 

 1.  …  1.  … 
 2. bei den in § 93 Abs. 1 Z 2 bis 9 angeführten Arbeitsstätten die nach den 

angeführten Bestimmungen in erster Instanz zuständige 
Genehmigungsbehörde, 

 2. bei den in § 93 Abs. 1 Z 2 bis 10 angeführten Arbeitsstätten die nach 
den angeführten Bestimmungen in erster Instanz zuständige 
Genehmigungsbehörde, 

 3. bis 7. …  3. bis 7. … 
§ 112. (1) … § 112. (1) … 
(3) Die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes erteilten 

Ermächtigungen bleiben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufrecht: 
Für diese Ermächtigungen gilt § 56 Abs. 3, 5 und 5a. Die ermächtigten Ärzte 
haben dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf 
Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, ob und welche besonderen ärztlichen 
Untersuchungen im Sinne der Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 sie in den letzten 
fünf Jahren vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführt haben. Wird 
diese Auskunft nicht erteilt oder wurden in den letzten fünf Jahren keine 
Untersuchungen durchgeführt, so erlischt die Ermächtigung. 

(2) Die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes erteilten 
Ermächtigungen bleiben nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufrecht: 
Für diese Ermächtigungen gilt § 56 Abs. 3, 5 und 5a. Die ermächtigten Ärzte 
haben dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf 
Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, ob und welche besonderen ärztlichen 
Untersuchungen im Sinne der Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 sie in den letzten 
fünf Jahren vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführt haben. Wird 
diese Auskunft nicht erteilt oder wurden in den letzten fünf Jahren keine 
Untersuchungen durchgeführt, so erlischt die Ermächtigung. 

(4) Bescheide, die gemäß § 8 des Arbeitnehmerschutzgesetzes in 
Verbindung mit § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 7 und § 4 Abs. 4 letzter Satz der Verordnung 
BGBl. Nr. 39/1974 erlassen wurden, bleiben unberührt. Diese Bescheide sind auf 
Antrag des Arbeitgebers oder von Amts wegen aufzuheben, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Bescheide gemäß § 3 Abs. 6 letzter 
Halbsatz, § 3 Abs. 8, § 4 Abs. 2 letzter Satz und § 4 Abs. 3 der Verordnung 
BGBl. Nr. 39/1974 werden mit Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 59 dieses 
Bundesgesetzes gegenstandslos. 

(3) Bescheide, die gemäß § 8 des Arbeitnehmerschutzgesetzes in 
Verbindung mit § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 7 und § 4 Abs. 4 letzter Satz der 
Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 erlassen wurden, bleiben unberührt. Diese 
Bescheide sind auf Antrag des Arbeitgebers oder von Amts wegen aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Bescheide gemäß § 3 Abs. 6 
letzter Halbsatz, § 3 Abs. 8, § 4 Abs. 2 letzter Satz und § 4 Abs. 3 der 
Verordnung BGBl. Nr. 39/1974 werden mit Inkrafttreten einer Verordnung 
gemäß § 59 dieses Bundesgesetzes gegenstandslos. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Für ermächtigte Ärztinnen und Ärzte gilt Folgendes: 
  1. Ärztinnen und Ärzte, die am XXX über eine aufrechte Ermächtigung 

gemäß § 56 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. XXX oder 
gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes verfügen, sind in die 
Liste nach § 56 aufzunehmen, sofern nicht Z 2 anzuwenden ist. 

  2. Beim Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz am 
XXX anhängige Verwaltungsverfahren nach § 56 in der Fassung vor 
der Novelle BGBl. I Nr. XXX sind einzustellen. Die vorgelegten 
Nachweise sind nach § 56 zu behandeln. 

(5) … (5) … 
§ 130. (1) … § 130. (1) … 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 
 13. die Verpflichtung zur Erstellung, Aufbewahrung und Übermittlung von 

Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsunfälle verletzt, 
ausgenommen die Aufzeichnungspflicht nach § 16 Abs. 1 Z 3, 

 13. die Verpflichtung zur Erstellung, Aufbewahrung und Übermittlung von 
Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsunfälle verletzt, 

 14. bis 19. …  14. bis 19. … 
 20. Arbeitnehmer mit Arbeiten gemäß § 62 Abs. 1 bis 3 beschäftigt, obwohl 

sie die zu deren Durchführung erforderlichen Voraussetzungen nicht 
erfüllen, oder selbst entgegen § 62 Abs. 7 solche Arbeiten durchführt, 

 20. Arbeitnehmer mit Arbeiten gemäß § 62 Abs. 1 bis 3 beschäftigt, 
obwohl sie die zu deren Durchführung erforderlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllen, oder selbst entgegen § 62 Abs. 6 solche Arbeiten 
durchführt, 

 21. nicht dafür sorgt, daß die Organisation und Vorbereitung von Arbeiten 
gemäß § 62 Abs. 4 durch Personen erfolgt, die hiefür geeignet sind und 
die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, oder selbst die 
Organisation und Vorbereitung entgegen § 62 Abs. 7 durchführt, 

 21. nicht dafür sorgt, daß die Organisation und Vorbereitung von Arbeiten 
gemäß § 62 Abs. 4 durch Personen erfolgt, die hiefür geeignet sind und 
die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, oder selbst die 
Organisation und Vorbereitung entgegen § 62 Abs. 6 durchführt, 

 22. bis 31. …  22. bis 31. … 
(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
§ 131. (1) bis (17) … § 131. (1) bis (17) … 

 (18) Das Inhaltsverzeichnis zu § 52a und § 56 sowie § 16 Abs. 1, § 52a 
samt Überschrift, § 56 samt Überschrift, § 77 Z 4a, § 77a Abs. 2 Z 1a, § 78a 
Abs. 1, § 82 Z 4a, § 99 Z 2, § 112 Abs. 2 bis 4 und § 130 Abs. 1 Z 13, 20 und 21 
in der Fassung BGBl. I Nr. XXX treten am 1. August 2017 in Kraft. Zum 
gleichen Zeitpunkt tritt § 62 Abs. 7 außer Kraft. Das Inhaltsverzeichnis zu § 30 
und § 30 samt Überschrift in der Fassung BGBl. I Nr. XXX treten am 1. Mai 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
2018 in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 

§ 3. (1) bis (4) … § 3. (1) bis (4) … 
(5) Die Arbeitsinspektion hat bei Durchführung ihrer Aufgaben mit den 

gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
zusammenzuarbeiten, soweit dies im Interesse des Arbeitnehmerschutzes 
erforderlich ist. Zu diesem Zweck haben die Arbeitsinspektorate auch in jedem 
Land mindestens zweimal jährlich in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
Aussprachen mit den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer abzuhalten. Zu diesen Aussprachen können auch Vertreter/innen 
der Träger der Unfallversicherung sowie der mit Angelegenheiten des 
Arbeitnehmerschutzes befaßten Behörden beigezogen werden. 

(5) Die Arbeitsinspektion hat bei Durchführung ihrer Aufgaben mit den 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber/innen und der 
Arbeitnehmer/innen zusammenzuarbeiten, soweit dies im Interesse des 
Arbeitnehmer/innenschutzes erforderlich ist. Zu diesem Zweck haben die 
Arbeitsinspektorate auch in jedem Land mindestens einmal jährlich in 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches Aussprachen mit den 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber/innen und der Arbeitnehmer/innen 
abzuhalten. Alle zwei Jahre hat das Zentral-Arbeitsinspektorat eine Aussprache 
auf Bundesebene abzuhalten. Zu diesen Aussprachen können auch 
Vertreter/innen der Träger der Unfallversicherung sowie der mit 
Angelegenheiten des Arbeitnehmer/innenschutzes befassten Behörden oder 
Einrichtungen beigezogen werden. 

(6) ... (6) ... 
§ 9. (1) Stellt die Arbeitsinspektion die Übertretung einer 

Arbeitnehmerschutzvorschrift fest, so ist der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder 
die gemäß § 4 Abs. 7 beauftragte Person nach Möglichkeit im erforderlichen 
Umfang mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Umsetzung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften zu beraten und hat das Arbeitsinspektorat den 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer 
angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen 
entsprechenden Zustand herzustellen. Eine Ablichtung der Aufforderung ist den 
Organen der Arbeitnehmerschaft und dem/der gemäß § 23 Abs. 1 gemeldeten 
verantwortlichen Beauftragten zur Kenntnis zu übersenden. Den 
Sicherheitsvertrauenspersonen sowie den Sicherheitsfachkräften und 
Arbeitsmediziner/innen ist eine Ablichtung der Aufforderung zur Kenntnis zu 
übersenden, soweit deren Aufgabenbereich berührt ist. 

§ 9. (1) Stellt die Arbeitsinspektion die Übertretung einer 
Arbeitnehmerschutzvorschrift fest, so ist der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder 
die gemäß § 4 Abs. 7 beauftragte Person nach Möglichkeit im erforderlichen 
Umfang mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Umsetzung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften zu beraten und hat das Arbeitsinspektorat den 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb einer 
angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen 
entsprechenden Zustand herzustellen. Die Aufforderung ist den Organen der 
Arbeitnehmerschaft zur Kenntnis zu übermitteln. Bestehen solche Organe nicht, 
ist die Aufforderung den Sicherheitsvertrauenspersonen, soweit deren 
Aufgabenbereich berührt ist, zur Kenntnis zu übermitteln. 

§ 17. (1) bis (3) ... § 17. (1) bis (3) ... 
(4) Zur besonderen Überwachung der Schutzvorschriften für Frauen ist bei (4) Zur besonderen Überwachung der Schutzvorschriften für Frauen ist bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jedem Arbeitsinspektorat, ausgenommen die Arbeitsinspektorate für besondere 
Aufgaben, mindestens eine Arbeitsinspektorin für Frauenarbeit und Mutterschutz 
zu bestellen. 

jedem Arbeitsinspektorat, ausgenommen die Arbeitsinspektorate für besondere 
Aufgaben, mindestens eine Arbeitsinspektorin für Mutterschutz zu bestellen. 

§ 25. (1) bis (12) ... § 25. (1) bis (12) ... 
 (13) § 3 Abs. 5, § 9 Abs. 1 und § 17 Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX 

treten am 1. August 2017 in Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

§ 11. (1) bis (5) … § 11. (1) bis (5) … 
(6) Das Arbeitsinspektorat kann ferner für Betriebe, Betriebsabteilungen 

oder für bestimmte Arbeiten (zum Beispiel Fließbandarbeiten) über die 
Bestimmungen des Abs. 1 hinausgehende Ruhepausen anordnen, wenn die 
Schwere der Arbeit oder der sonstige Einfluß der Arbeit auf die Gesundheit der 
Arbeitnehmer dies erfordert. 

 

(7) Kurzpausen im Sinne der Abs. 3 und 4 sowie Ruhepausen im Sinne des 
Abs. 6 gelten als Arbeitszeit. 

(6) Kurzpausen im Sinne der Abs. 3 und 4 sowie Ruhepausen im Sinne des 
Abs. 6 gelten als Arbeitszeit. 

§ 20. (1) ... § 20. (1) ... 
(2) Der Arbeitgeber hat die Vornahme von Arbeiten auf Grund des Abs. 1 

ehestens, längstens jedoch binnen vier Tagen nach Beginn der Arbeiten dem 
Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe der 
Arbeitszeitverlängerung sowie die Anzahl der zur Mehrarbeit herangezogenen 
Arbeitnehmer zu enthalten. Die Aufgabe der Mitteilung bei der Post gilt als 
Erstattung der Anzeige. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Vornahme von Arbeiten auf Grund des Abs. 1 
ehestens, längstens jedoch binnen zehn Tagen nach Beginn der Arbeiten dem 
Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe der 
Arbeitszeitverlängerung sowie die Anzahl der zur Mehrarbeit herangezogenen 
Arbeitnehmer zu enthalten. Die Aufgabe der Mitteilung bei der Post gilt als 
Erstattung der Anzeige. 

§ 28. (1) … § 28. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. Bescheide gemäß § 11 Abs. 1, 5 und 6 nicht einhalten, oder  6. Bescheide gemäß § 11 Abs. 1 und 5 nicht einhalten, oder 
 7. …  7. … 

§ 32c. (1) bis (7) § 32c. (1) bis (7) 
(8) … (8) Die in § 28 Abs. 5 Z 8 genannten Verstöße gegen Art. 15 Abs. 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterabs. 1, sowie Abs. 2, 3, 5 und 5a der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
gelten ab dem 2. März 2015 als Verstöße gegen die entsprechenden 
Bestimmungen im Art. 34 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014. 

(9) Die in § 28 Abs. 5 Z 8 genannten Verstöße gegen Art. 15 Abs. 1 
Unterabs. 1, sowie Abs. 2, 3, 5 und 5a der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 gelten 
ab dem 2. März 2015 als Verstöße gegen die entsprechenden Bestimmungen im 
Art. 34 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014. 

(9) Mit Inkrafttreten der Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. XX/2017 treten Bescheide nach § 11 Abs. 6 außer Kraft. Anhängige 
Verwaltungsverfahren sind einzustellen. 

§ 34. (1) bis (34) § 34. (1) bis (34) 
 (35) § 11 Abs. 6, § 20 Abs. 2, § 28 Abs. 2 Z 6 sowie § 32c Abs. 8 und 9 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 1. August 
2017 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt § 11 Abs. 7 außer Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

§ 10. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer 
nur beschäftigt werden mit: 

§ 10. Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer 
nur beschäftigt werden mit: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 
(2) Der Arbeitgeber hat die nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten dem 

Arbeitsinspektorat binnen vier Tagen nach ihrem erstmaligen Beginn schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die Arbeiten, die Anzahl der zur 
Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer und den Zeitraum ihrer Durchführung 
zu enthalten. Entfallen die Gründe für diese Arbeiten, so hat dies der Arbeitgeber 
binnen vier Tagen schriftlich dem Arbeitsinspektorat anzuzeigen. 

 

§ 11. (1) ... § 11. (1) ... 
(2) Der Arbeitgeber hat die in Abs. 1 angeführten Arbeiten dem 

Arbeitsinspektorat binnen vier Tagen nach Beginn der Arbeiten schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die Arbeiten sowie die Anzahl der 
zur Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer zu enthalten. 

(2) Der Arbeitgeber hat die in Abs. 1 angeführten Arbeiten dem 
Arbeitsinspektorat binnen zehn Tagen nach Beginn der Arbeiten schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die Arbeiten sowie die Anzahl der 
zur Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer zu enthalten. 

(3) ... (3) ... 
(4) Der Arbeitgeber hat die Einrichtung von Bereitschaftsdiensten im Sinne 

des Abs. 3 unter Angabe von Gründen und der erforderlichen Anzahl der 
Arbeitnehmer dem Arbeitsinspektorat vorher schriftlich anzuzeigen. Entfallen die 

(4) Der Arbeitgeber hat die Einrichtung von Bereitschaftsdiensten im Sinne 
des Abs. 3 unter Angabe von Gründen und der erforderlichen Anzahl der 
Arbeitnehmer dem Arbeitsinspektorat vorher schriftlich anzuzeigen. Entfallen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gründe, die für die Einrichtung maßgebend waren, so hat er dies binnen vier 
Tagen dem Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. 

die Gründe, die für die Einrichtung maßgebend waren, so hat er dies binnen 
zehn Tagen dem Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. 

§ 12. (1) bis (2) … § 12. (1) bis (2) … 
(3) Werden auf Grund einer Verordnung im Sinne der Abs. 1 und 2 

Bauarbeiten im öffentlichen Interesse während der Wochenend- und 
Feiertagsruhe durchgeführt, so hat das bauausführende Unternehmen diese dem 
Arbeitsinspektorat unter Bekanntgabe der sachlichen Gründe und der 
erforderlichen Anzahl der Arbeitnehmer anzuzeigen. Eine Abschrift der Anzeige 
ist den zuständigen kollektivvertragsfähigen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu übermitteln. Die Anzeige hat innerhalb von 
21 Tagen nach Bekanntwerden der Umstände zu erfolgen, welche die Arbeiten 
während der Wochenend- oder Feiertagsruhe erfordern. 

 

§ 17. (1) bis (6) … § 17. (1) bis (6) … 
(7) Der auf einer Messe oder messeähnlichen Veranstaltung ausstellende 

Arbeitgeber hat die Anzahl der bei der Messe oder messeähnlichen Veranstaltung 
während der Wochenend- und Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitnehmer dem 
Arbeitsinspektorat, in dessen Aufsichtsbezirk der Betrieb seinen Standort hat, vor 
Beginn der Messe oder messeähnlichen Veranstaltung schriftlich 
bekanntzugeben. 

 

§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der 
Ruhezeiten Aufzeichnungen über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung aller 
während der Wochenend-, Wochen-, Ersatz- oder Feiertagsruhe beschäftigten 
Arbeitnehmer und deren Entlohnung sowie über die gemäß § 6 gewährte 
Ersatzruhe zu führen. Bei schriftlich festgehaltener fixer Arbeitszeiteinteilung ist 
§ 26 Abs. 5a des Arbeitszeitgesetzes anzuwenden. 

§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der 
Ruhezeiten Aufzeichnungen über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung aller 
während der Wochenend-, Wochen-, Ersatz- oder Feiertagsruhe beschäftigten 
Arbeitnehmer sowie über die gemäß § 6 gewährte Ersatzruhe zu führen. Bei 
schriftlich festgehaltener fixer Arbeitszeiteinteilung ist § 26 Abs. 5a des 
Arbeitszeitgesetzes anzuwenden. 

(2) .... (2) .... 
§ 26. (1) bis (2)  § 26. (1) bis (2)  
(3) Anzeigen gemäß § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 4 und § 12 Abs. 3 sind von 

Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes befreit. 
(3) Anzeigen gemäß § 11 Abs. 2 und 4 sind von Stempel- und 

Rechtsgebühren des Bundes befreit. 
§ 33. (1) bis (1x) … § 33. (1) bis (1x) … 
 (1y) § 10, § 11 Abs. 2 und 4, § 25 Abs. 1 sowie § 26 Abs. 3 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 1. August 2017 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkt treten § 12 Abs. 3 und § 17 Abs. 7 außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 5 
Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979 

§ 3. (1) bis (2) … § 3. (1) bis (2) … 
(3) Über die Achtwochenfrist (Abs. 1) hinaus darf eine werdende Mutter 

auch dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten 
Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes Leben oder 
Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet 
wäre. 

(3) Über die Achtwochenfrist (Abs. 1) hinaus darf eine werdende Mutter 
auch dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten 
fachärztlichen Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. Der Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz hat durch Verordnung festzulegen, 

  1. bei welchen medizinischen Indikationen ein Freistellungszeugnis 
auszustellen ist, 

  2. welche Fachärzte ein Freistellungszeugnis ausstellen können, 
  3. nähere Bestimmungen über Ausstellung, Form und Inhalt des 

Freistellungszeugnisses. 
  Eine Freistellung wegen anderer als der in dieser Verordnung genannter 

medizinischer Indikationen ist im Einzelfall auf Grund eines Zeugnisses 
eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes vorzunehmen. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 
§ 4. (1) ... § 4. (1) ... 
(2) … (2) … 

 1. bis 3. ….  1. bis 3. … 
 4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter Einwirkungen von 

gesundheitsgefährdenden Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem, staub-, 
gas- oder dampfförmigem Zustand, gesundheitsgefährdenden Strahlen 
oder schädlichen Einwirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt 
sind, bei denen eine Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann; 

 4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter Einwirkungen von 
gesundheitsgefährdenden Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem, staub-
, gas- oder dampfförmigem Zustand, gesundheitsgefährdenden Strahlen, 
gesundheitsgefährdenden elektromagnetischen Feldern oder 
schädlichen Einwirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt sind, 
bei denen eine Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann; 

 5. bis 13. …  5. bis 13. … 
(3) bis (6)  … (3) bis (6)  … 
§ 6. (1) …. § 6. (1) …. 
(2) Werdende und stillende Mütter, die im Verkehrswesen, bei (2) Werdende und stillende Mütter, die im Verkehrswesen, bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen, 
Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen und in Lichtspieltheatern oder als 
Krankenpflegepersonal in Kranken-, Heil-, Pflege- oder Wohlfahrtsanstalten oder 
in mehrschichtigen Betrieben beschäftigt sind, dürfen bis zweiundzwanzig Uhr 
beschäftigt werden, sofern im Anschluß an die Nachtarbeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt wird. 

Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen, 
Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen und in Lichtspieltheatern oder als 
Krankenpflegepersonal in Kranken-, Heil-, Pflege- oder Wohlfahrtsanstalten 
oder in mehrschichtigen Betrieben beschäftigt sind, dürfen bis zweiundzwanzig 
Uhr, Dienstnehmerinnen im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 des 
Theaterarbeitsgesetzes (TAG), BGBl. I Nr. 100/2010, bis vierundzwanzig Uhr, 
beschäftigt werden, sofern im Anschluß an die Nachtarbeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt wird. 

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzelfall 
die Beschäftigung werdender und stillender Mütter im Gastgewerbe bis 
zweiundzwanzig Uhr, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen 
Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten und in Lichtspieltheatern bis 
dreiundzwanzig Uhr bewilligen, wenn dies aus betrieblichen Gründen notwendig 
ist und es der Gesundheitszustand der Dienstnehmerin erlaubt. Diese Bewilligung 
darf nur erteilt werden, wenn der Dienstnehmerin im Anschluß an die Nachtarbeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gesichert ist. 

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzelfall 
die Beschäftigung werdender und stillender Mütter im Gastgewerbe bis 
zweiundzwanzig Uhr, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, 
öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten und in 
Lichtspieltheatern bis dreiundzwanzig Uhr, soweit nicht nach Abs. 2 eine 
längere Beschäftigung zulässig ist, bewilligen, wenn dies aus betrieblichen 
Gründen notwendig ist und es der Gesundheitszustand der Dienstnehmerin 
erlaubt. Diese Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der Dienstnehmerin im 
Anschluß an die Nachtarbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden gesichert ist. 

(4) …. (4) … 
§ 7. (1) .... § 7. (1) .... 
(2)  (2)  

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
  4. für die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen, die vor der Meldung der 

Schwangerschaft ausschließlich an Samstagen, Sonntagen oder 
Feiertagen beschäftigt wurden, im bisherigen Ausmaß. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
40. (1) bis (27) … § 40. (1) bis (27) … 

 (28) § 4 Abs. 2 Z 4, § 6 Abs. 2 und 3 sowie § 7 Abs. 2 Z 3 und 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 1. August 2017 in 
Kraft. § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt 
mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Verordnungen auf Grund des § 3 Abs. 3 können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden, dürfen 
jedoch frühestens mit 1. Jänner 2018 in Kraft gesetzt werden. 
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